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Kostenvoranschlag für Führerscheinklasse B §20* oder §31**  
(bei 10 Übungsstunden)                      
 
 
Grundbetrag Klasse B – §20 oder §31 260,00 €                                       
10 Übungsfahrten Klasse B (á 66,00 €)                 660,00 €          
Theoretische Prüfung Klasse B                             75,00 €  
Praktische Prüfung Klasse B                               180,00 €  
                                                                             
Summe der Fahrschulausbildungskosten      1075,00 € 
 
 
 
Die Ausbildungskosten können je nach Anzahl der Übungsstunden variieren. 

 
 
 
 
 
Fremdkosten entstehen zusätzlich durch: 
                                      

 TÜV-Gebühren:  
o Theoretische Prüfung 24,99 € 
o Praktische Prüfung 129,83 € 

 Verwaltungsgebühren 
 Erste-Hilfe-Kurs 
 Sehtest 
 Passbild 
 

 

                     
 
                                                                                              
*  § 20 FeV – Neuerteilung einer Fahrerlaubnis (Link) 
** § 31 FeV – Erteilung einer Fahrerlaubnis an Inhaber einer Fahrerlaubnis aus einem Staat 

außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Link) 


